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Vorwort 

Am 15.12.2011 haben die Ministerpräsidenten der Länder den Ent-
wurf eines ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages unterschrieben. 
Das Land Schleswig-Holstein hat sich vorerst der Stimme enthalten. Der 
Vertrag muss noch von den Landesparlamenten ratifiziert werden, bevor 
er Gesetzeskraft entfalten kann. Mit einem Federstrich setzen sich die 
Länder mit diesem Akt über schwerwiegende Bedenken verfassungs- 
und europarechtlicher Art, die gegen den Entwurf bestehen, hinweg und 
nehmen sehenden Auges ein abermaliges Scheitern vor den Gerichten 
auf nationaler und europäischer Ebene in Kauf. 

2006 scheiterten die Länder am Bundesverfassungsgericht und 2010 
am Europäischen Gerichtshof. Zu Recht haben die Gerichte gerügt, dass 
die landesrechtlichen Regelungen nicht kohärent und systematisch am 
behaupteten gesetzgeberischen Ziel der Suchtprävention ausgerichtet 
seien. In seinen Urteilen vom 8.9.2010 wies der Europäische Gerichtshof 
vor allem darauf hin, dass die staatlichen Monopolanbieter sich durch 
intensive Werbekampagnen in einen Widerspruch zu den Schutzzielen 
des Glücksspielstaatsvertrages setzten, wenn einerseits die Sportwettan-
bieter aus dem Markt ausgeschlossen seien, andererseits jedoch ein 
Wachstum weiterer Anbieter in Teilen des Marktes zugelassen werde. 

In ihrer Reaktion auf diese Rechtsprechung durch den Entwurf des 
Änderungsstaatsvertrages haben die Länder die unverhältnismäßigen 
und inkohärenten Regelungen des alten Staatsvertrages fortgeschrieben 
und weiter vertieft. Sie haben zudem das seit den 50er Jahren vom Bund 
gewerberechtlich geregelte Geld-Gewinnspiel in Spielhallen und Gast-
stätten in den Entwurf einbezogen und massiven Einschränkungen un-
terworfen. Dieses Geld-Gewinnspiel ist bisher in völlig zufriedenstellen-
der und auch in international vorbildlich am Ziel der Bekämpfung pa-
thologischen Spielverhaltens orientierter Weise geregelt. Durch die in 
dem Entwurf beabsichtigten Einschränkungen wird das gewerbliche 
Geld-Gewinnspiel im Ergebnis von den Ländern zugunsten der in ihrem 
Monopol sich befindenden Glücksspielangebote, vor allem zugunsten 
der exorbitante Vermögensverschiebungen zulassenden Spielbanken 
vom Markt verdrängt. Ein ganzer seit Jahrzehnten ein bescheidenes 
Spielvergnügen ermöglichender Berufstand mit mehr als 70.000 Arbeits-
plätzen muss um seine Existenz fürchten. Einer weiteren Ausdehnung 
des im Zeitalter des PCs ohnehin schwer bekämpfbaren Schwarzmarktes 
im Glücksspielbereich wird Tür und Tor geöffnet. 

In dem Fachgespräch haben Verfassungs- und Europarechtler im Ein-
zelnen dargelegt, welche Verstöße rechtlicher Art mit dieser Vorge-
hensweise der Länder verbunden sind. Hierbei sind auch die bereits vor-
liegenden Länderspielhallengesetze, mit denen die Länder die dargeleg-
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ten Ziele der Kokurrenzausschaltung parallel verfolgen, in die allgemei-
ne Betrachtung mit einbezogen worden. Im Kern geht es vor allem um 
Eingriffe der Länder in die Gewerbe- und Berufsfreiheit, das Eigentum 
und auf europäischer Ebene die Dienstleistungsfreiheit. In seiner ganzen 
Machart ist der Entwurf alles andere als ein Meisterwerk an Geset-
zeskunst und weist viele Unklarheiten und Widersprüche auf, die unter 
dem Gesichtspunkt fehlender Gesetzesklarheit auch verfassungsrecht-
lich relevant sind. Am Horizont stehen auch nicht unerhebliche mögli-
che Schadenersatzleistungen, die dem Steuerzahler zur Last fallen wür-
den. 

Alles in allem schien den von diesem drohenden Änderungsstaatsver-
trag Betroffenen vor allem eine Versachlichung der Diskussion nötig. Es 
besteht für den Berufszweig kein Zweifel, dass der Glücks- und Gewinn-
spielsektor staatlicher Kontrolle bedarf und überwacht werden muss. Sie 
haben von jeher mit dem Staat hier gut zusammengearbeitet und Syste-
me der Selbstbeschränkung entwickelt und der Ermittlung und Anzeige 
von „Schwarzen Schafen“. Sie wehren sich aber gegen eine Verdrängung 
vom Markt durch den Staat ohne Rücksicht auf die ihnen zustehenden 
Rechte. Sie hoffen, dass die Ergebnisse und Feststellungen des Fachge-
spräches von den Verantwortlichen wahrgenommen werden. Allmählich 
merken die Parlamente, dass sie keine Zustimmungsmaschinen der je-
weiligen Regierungen sind, sondern selbst zu prüfen haben. Noch sind 
die Bestimmungen des Entwurfs kein geltendes Recht. Die Landtage 
sind aufgerufen die Bedenken verfassungsrechtlicher und europarechtli-
cher Art gegen den ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag sorgfältig 
zu prüfen. 

 
Professor Georg-Berndt Oschatz 

Düsseldorf, im Januar 2012 
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4 Verfassungs- und unionsrechtliche Bewertung des 
1. GlüÄndStV und der Landesspielhallengesetze in 
Berlin, Bremen, Hessen und Schleswig-Holstein 

Dr. Dirk Uwer1 

I. Übergreifende Kritikpunkte zum 1. GlüÄndStV 

1. Die 15 Länder werden mit dem aktuellen Entwurf des Ersten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrags (1. GlüÄndStV) vom 28. Oktober 
2011 erneut scheitern, weil er das Glücksspielrecht nach wie vor nicht 
kohärent und systematisch an den behaupteten gesetzgeberischen Zielen 
ausrichtet, sondern die unverhältnismäßigen und inkohärenten Be-
schränkungen des GlüStV fortschreibt und vertieft. Der 1. GlüÄndStV 
genügt in zentralen Punkten nicht den durch das Bundesverfassungsge-
richt, das Bundesverwaltungsgericht und den Europäischen Gerichtshof 
konkretisierten verfassungs- und unionsrechtlichen Anforderungen an 
ein kohärentes und systematisches Regelungssystem für Glücksspiele.  

2. Der 1. GlüÄndStV ist schon deshalb inkohärent, weil die ungefähr-
lichsten Glücksspiele (Lotterien) weiterhin einem Staatsmonopol unter-
liegen und der Vertrieb durch private Spielvermittler im Verhältnis zu 
anderen Glücksspielen erheblich schärferen und übermäßigen Beschrän-
kungen unterliegt. Außerdem hängt die Kohärenz des Entwurfs von 
grundlegenden, sachlich nicht zu rechtfertigenden Änderungen bei den 
bundesrechtlich geregelten Glücks- und Geld-Gewinnspielen ab.  

3. Zudem hat das Land Schleswig-Holstein am 14. September 2011 ein 
Landesglücksspielgesetz beschlossen, das die überzogenen Vertriebs- 
und Werbebeschränkungen des GlüStV wieder auf ein angemessenes 
Maß zurückführt. Damit wird die inzwischen von zahlreichen Gerichten 
festgestellte Inkohärenz des GlüStV noch verstärkt. Der Europäische 
Gerichtshof hat mit Urteil vom 8. September 2010 (Rs. C-46/08 – Car-
men Media, Rn. 70) klargestellt, dass Bund und Länder unabhängig von 
der innerstaatlichen Kompetenzverteilung verpflichtet sind, den Glücks-
spielbereich insgesamt kohärent und systematisch zu regeln und sich bei 
der Ausübung ihrer Gesetzgebungszuständigkeiten entsprechend zu ko-
ordinieren. Das ist nicht gewährleistet, wenn das Land Schleswig-Hol-
stein ein liberaleres und gleichzeitig effektiveres Regelungskonzept ver-
folgt, während die übrigen Länder an den überzogenen Beschränkungen 
des GlüStV festhalten. 
                                                               
1  Rechtsanwalt Dr. Dirk Uwer, LL.M., Mag. rer. publ., Partner, Hengeler 

Mueller, Düsseldorf. 
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4. Die zentrale monopolsichernde Vorschrift des GlüStV, der landes-
bezogene Erlaubnisvorbehalt des § 4 Abs. 1 des 1. GlüÄndStV, ist insge-
samt verfassungs- und unionsrechtswidrig und gefährdet das Glücks-
spielmonopol in seinem Bestand. Die Regelung enthält keine (vom 
EuGH geforderten) objektiven, nicht diskriminierenden und im Voraus 
bekannten Erlaubniskriterien. Außerdem ist ein Rechtsanspruch auf Er-
laubniserteilung ohne sachlichen Grund ausgeschlossen. Eine effektive 
gerichtliche Nachprüfung der Versagung von Erlaubnissen ist damit un-
möglich. Das ist für die Landeslotteriegesellschaften unproblematisch, 
weil diese die erforderliche „Insicherlaubnis“ der Länder ohne Weiteres 
erhalten werden. Gleichzeitig ist absehbar, dass die Länder private 
Glücksspielanbieter durch missbräuchliche Anwendung des Erlaubnis-
vorbehalts (wie bisher schon) vom Glücksspielmarkt fernhalten werden, 
um die rechtswidrig begründete Monopolstellung ihrer Lotteriegesell-
schaften abzusichern. Damit verliert das Regelungssystem des 1. Glü-
ÄndStV insgesamt seine ordnungsrechtliche Legitimation. 

5. Hinzu kommt, dass der landesbezogene Erlaubnisvorbehalt in § 4 
Abs. 1 des 1. GlüÄndStV allein der kartellrechtswidrigen Regionalisie-
rung der Umsätze privater Glücksspielvermittler dient, so dass der 
1. GlüÄndStV auch einer kartellrechtlichen Prüfung nicht standhalten 
wird. Nach der (missbräuchlichen) Auslegung dieser Vorschrift durch 
die Länder sind gewerbliche Vermittler von bundesweit einheitlich ver-
anstalteten staatlichen Lotterien verpflichtet, ihre Umsätze in dem Land 
abzuliefern, für das die jeweilige Vermittlererlaubnis gilt. Daran ändert 
auch das neu eingeführte „harmonisierte Erlaubnisverfahren“ für ge-
werbliche Spielvermittler nichts, da damit keine bundesweit geltende Er-
laubnis verbunden ist. Für die bundesweite Lotterievermittlung sind 
vielmehr 34 Einzelerlaubnisse aus 16 Ländern erforderlich, die nur für 
das jeweilige Land gelten sollen. Der vom Bundeskartellamt und vom 
Bundesgerichtshof rechtskräftig geforderte Wettbewerb um die Umsätze 
gewerblicher Spielvermittler wird damit unter Missachtung zwingender 
kartellrechtlicher Vorgaben zerstört.  

6. Der Internetvertrieb von Glücksspielen bleibt grundsätzlich verboten 
und ist nur mit Ausnahmegenehmigung (Ermessensentscheidung ohne 
Rechtsanspruch) zulässig. Das Internetverbot ist insbesondere unter 
fiskalischen und arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten ebenso wenig 
sachlich gerechtfertigt wie die missbrauchsanfälligen Werbebeschrän-
kungen durch Werberichtlinien und die – anachronistischen – medialen 
Werbeverbote. 

7. Die Höhe der Konzessionsabgabe und die Anzahl der Sportwet-
tenkonzessionen erscheinen völlig willkürlich festgelegt. Es fehlt jede 
nachvollziehbare Begründung für eine Kontingentierung der Konzessio-
nen trotz strenger Konzessionsvoraussetzungen.  
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8. Casinospiele und Poker im Internet bleiben verboten, so dass ein 
erheblicher Teil des Graumarkts nicht legalisiert wird. Die Vergangen-
heit hat aber gezeigt, dass sich der unter dem GlüStV rasant wachsende 
Graumarkt durch Verbote nicht effektiv bekämpfen lässt. Schleswig-
Holstein hat mit dem Landesglücksspielgesetz ein ungleich besseres Re-
gulierungskonzept umgesetzt: Durch eine kontrollierte Öffnung des 
Glücksspielmarkts für private Anbieter und strenge Erlaubniskriterien 
und Überwachungsvorschriften werden der Graumarkt reguliert und ein 
transparentes und sicheres Glücksspielangebot sichergestellt. 

9. Mit der im 1. GlüÄndStV vorgesehenen Abschaffung der etablierten 
Klassenlotterien und der Zwangszentralisierung zur Gemeinsamen Klas-
senlotterie (GKL) mit eigenem Zentralvertrieb werden gewachsene 
Unternehmen zerstört. Die Klassenlotterieangebote, die traditionell 
durch private Lotterieeinnehmer vertrieben werden, gewährleisten bis-
lang eine effektive Kanalisierung der Nachfrage nach Glücksspielen zum 
staatlichen Angebot. Dieses erfolgreiche Modell soll ohne sachlichen 
Grund aufgegeben werden; dadurch wird den Klassenlotterieeinneh-
mern ihre Existenzgrundlage entzogen. Damit wird eine Kanalisierung 
der Nachfrage nach Glücksspielen zu nachweislich nicht suchtgefährli-
chen Klassenlotterien im Widerspruch zu den (angeblichen) Zielen des 
1. GlüÄndStV unmöglich gemacht.  

II. Spielhallenbezogene Regelungen des 1. GlüÄndStV und der  
Landesspielhallengesetze der Länder Berlin, Bremen, Hessen und 
Schleswig-Holstein 

1. Die spielhallenbezogenen Regelungen des 1. GlüÄndStV und die 
von den Ländern Berlin, Bremen, Hessen und Schleswig-Holstein vorge-
legten Landesspielhallengesetze sind formell verfassungswidrig. Den 
Ländern fehlt dafür schon die Gesetzgebungskompetenz, weil die den 
Ländern in Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG zugewiesene Kompetenz auf Rege-
lungen mit besonderem örtlichem Bezug beschränkt ist. Die Regelungen 
wie das umfassende Werbeverbot, die landesweit zu konkretisierenden 
Abstandsgebote und das Verbot von Mehrfachkonzessionen zielen auf 
bundesweit einheitliche Begrenzungen und gelten unabhängig von den 
konkreten örtlichen Gegebenheiten für alle Spielhallen. Sie weisen da-
mit keinerlei lokalen Bezug zum Standort einer Spielhalle auf und gehen 
über die lokal radizierte Regelungskompetenz der Länder weit hinaus. 

2. Die Regelungen sind im Übrigen auch materiell verfassungs- und 
unionsrechtswidrig, weil die Länder die Konstruktionsfehler des beste-
henden Glücksspielrechts auf das bundesrechtlich und ungleich besser 
regulierte gewerbliche Spiel ausweiten und dieses zusätzlich zur gewer-
berechtlichen Aufsicht einem glücksspielrechtlichen Regelungsregime 
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unterwerfen wollen. Die damit verbundenen Beschränkungen der An-
bieter von Geld-Gewinnspielen sind sachlich nicht gerechtfertigt und un-
verhältnismäßig. Die im europäischen Vergleich äußerst geringe Zahl 
von pathologischen Spielern in Deutschland (Spanne: 0,19 bis 0,56 % 
der erwachsenen Bevölkerung) belegt vielmehr, dass bereits der beste-
hende gewerberechtliche Regelungsrahmen für gewerbliche Geld-Ge-
winnspiele und das – unausgeschöpfte – bauplanungsrechtliche Steue-
rungspotential der Kommunen einen effektiven Jugend- und Spieler-
schutz gewährleistet. 

3. In auffälligem Kontrast dazu sollen die glücksspielrechtlichen Rege-
lungen für die unter suchtpräventiven Gesichtspunkten wesentlich pro-
blematischeren Automatenspiele in Spielbanken weiter gelockert werden. 
Schon jetzt besteht ein deutliches Regelungsgefälle zwischen den bun-
desrechtlich streng regulierten gewerblichen Geld-Gewinnspielgeräten 
einerseits und den dem Glücksspielrecht der Länder unterliegenden 
Automatenspielen in Spielbanken andererseits. Für die Slot Machines in 
den Spielbanken gibt es – anders als bei den gewerblichen Geld-Gewinn-
spielgeräten – keine gerätebezogenen Vorgaben (z.B. Gewinn- und Ver-
lustbegrenzung, Zwangspause, Jackpotverbot) und keine quantitativen 
Beschränkungen (z.B. Geräteanzahl, Aufstellfläche). Durch die zusätzli-
chen Eingriffe beim gewerblichen Geld-Gewinnspiel im 1. GlüÄndStV 
werden die bestehenden Inkohärenzen im Glücksspielrecht noch ver-
stärkt. 

4. Nach § 24 Abs. 1, 2 des 1. GlüÄndStV bedürfen die Errichtung und 
der Betrieb einer Spielhalle erstmals zusätzlich zu der gewerberechtli-
chen Erlaubnis nach § 33i GewO einer ordnungsrechtlichen Erlaubnis. 
Der Erlaubnisvorbehalt des § 33i GewO gewährleistet aber durch die 
dort zum Jugend- und Spielerschutz normierten Anforderungen an den 
Spielhallenbetrieb, dass die auch mit dem 1. GlüÄndStV verfolgten Zie-
le im gewerblichen Spiel effektiv verwirklicht werden. Eine zusätzliche 
glücksspielrechtliche Erlaubnis ist daher überflüssig. Zudem fehlt es an 
objektiven, vorhersehbaren und gerichtlich überprüfbaren Erlaubniskri-
terien und an einer Koordinierung beider Erlaubnisverfahren. Erhebli-
che Abgrenzungsschwierigkeiten und eine Flut von Rechtsstreitigkeiten 
sind schon jetzt absehbar. 

5. Die vorgesehene Beschränkung der Spielhallenanzahl durch Min-
destabstände, das Verbot von Mehrfachkonzessionen und eine Kontin-
gentierung der in einer Gemeinde erteilten Genehmigungen ist ebenfalls 
sachlich nicht gerechtfertigt und unverhältnismäßig. Die damit begrün-
dete objektive Berufszugangsbeschränkung ist verfassungswidrig. Das 
Bauplanungsrecht ermöglicht es den Kommunen bereits jetzt, die An-
siedlung von Spielhallen effektiv zu steuern. Die Länder sind dafür we-
der zuständig noch sachlich befähigt. Darüber hinaus fehlen transparen-
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te, nichtdiskriminierende Vorgaben für die Festlegung der Zahl der 
Spielhallen und der einzuhaltenden Mindestabstände und zur Lösung 
von Verteilungskonflikten zwischen bestehenden Spielhallen.  

6. Die Regelungen begründen zudem eine nicht gerechtfertigte Diskri-
minierung von Spielhallenbetreibern gegenüber den Annahmestellen der 
Landeslotteriegesellschaften, deren Anzahl weit über der der Spielhallen 
liegt und ungefähr doppelt so hoch ist wie die Anzahl der Postfilialen in 
Deutschland. Dennoch unternehmen die Länder keinerlei An-
strengungen, die Anzahl der Annahmestellen zu reduzieren. Das ist in-
kohärent, weil die Annahmestellen Glücksspiele vertreiben, die die Län-
der für so gefährlich halten, dass sie sie einem Monopol unterworfen 
haben. Auch öffentliche Spielbanken sind durch den GlüStV beim An-
gebot von Automatenspielen keinen annähernd vergleichbaren Be-
schränkungen unterworfen. 

7. Das Verbot jeglicher Werbung durch die äußere Gestaltung von 
Spielhallen ist ebenfalls unverhältnismäßig und rechtswidrig. Weder für 
den Vertrieb von Tabak noch von Alkoholika – Suchtstoffe, die jährlich 
soziale Kosten in Höhe von jeweils 20 bis 50 Mrd. EUR verursachen – 
gibt es vergleichbare Vorgaben. Auch die Sperrzeitenregelung für Spiel-
hallen und das Verbot der Sportwettenvermittlung in einer Spielhalle 
oder Spielbank sind sachlich nicht gerechtfertigt und unverhältnismäßig.  

8. Die Übergangsbestimmung in § 29 Abs. 4 des 1. GlüÄndStV ist 
ebenfalls verfassungswidrig. Erlaubnisse, die den vorgesehenen Ab-
stands- und Kontingentierungsvorschriften nicht genügen, können nach 
Ablauf der Übergangsfristen glücksspielrechtlich nicht neu erteilt wer-
den, so dass bislang erlaubt betriebene Spielhallen geschlossen werden 
müssen. Für diese Legalenteignung (Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG) ist keine 
Entschädigung vorgesehen, so dass die Regelung auf eine verfassungs-
widrige Enteignung zielt. 

III. Regelungsversagen der Länder und Notwendigkeit einer  
bundesrechtlichen Regelung  

1. Die Länder sind bei der Regulierung der Glücksspielmärkte fiska-
lisch, ökonomisch und juristisch gescheitert. Sie haben jahrzehntelang ein 
verfassungswidriges Sportwettenmonopol verteidigt, bis ihnen das Bun-
desverfassungsgericht 2006 den Verfassungsverstoß attestierte. Sie ha-
ben ihr Lotterieveranstaltungsmonopol so ausgestaltet, dass es gegen 
höherrangiges europäisches und deutsches Kartellrecht verstieß, was das 
Bundeskartellamt 2006 und der Bundesgerichtshof 2008 zwar klar, aber 
letztlich folgenlos entschieden. Denn die Länder zementierten dann im 
GlüStV die verbotenen Gebietskartelle der Lottogesellschaften, um die 
gewünschte, aber kartellrechtswidrige Regionalisierung der Lottoumsät-
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ze dennoch durchzusetzen; auch dieses Ansinnen wurde von den Ver-
waltungsgerichten gestoppt.  

2. Die Länder haben mit dem Internetverbot des GlüStV und anderen 
atavistischen Regelungsansätzen gigantische Graumärkte entstehen las-
sen und mit diesen Konzepten vor dem Europäischen Gerichtshof und 
dem Bundesverwaltungsgericht schwere Niederlagen erlitten. Der Ent-
wurf des 1. GlüÄndStV dokumentiert, dass die Länder all dies ignorie-
ren und ihre Fehler noch vermehren und vertiefen wollen. Sie wollen 
verfassungs- und europarechtwidrige Regelungen ihres Glücksspielrechts 
auf den Geld-Gewinnspielbereich übertragen. In der Sache wird damit 
ein „gesunder“ Rechtsrahmen des Bundes, der bislang Verfassungs- und 
Europarecht standgehalten hat, mit „kranken“ Regelungskonzepten der 
Länder infiziert. Die Lasten eines solchen programmierten Rechtsver-
stoßes würde gegenüber der Europäischen Union wie den ersatzberech-
tigten Unternehmen der Bund tragen. Der Bund sollte deshalb ein-
schreiten und die Regulierung der Glücks- und Gewinnspielmärkte an 
sich ziehen.  

3. Nur durch eine bundeseinheitliche Regelung kann das Glücksspiel-
recht insgesamt kohärent und systematisch an den gesetzgeberischen 
Zielen ausgerichtet und die Funktionsfähigkeit der Rechts- und Wirt-
schaftsordnung im Glücksspielbereich wiederhergestellt werden. Der 
Bund hat außerdem auch als Adressat eines von der Kommission bereits 
angekündigten Vertragsverletzungsverfahrens gegen den 1. GlüÄndStV 
ein erhebliches Eigeninteresse an einer unionsrechtskonformen Neure-
gelung des Glücksspielrechts. 

4. Der Bund hat im Bereich der Wirtschaft nach Art. 72 Abs. 2, Art. 74 
Abs. 1 Nr. 11 GG das Recht zur Gesetzgebung, wenn die Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung 
der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine 
bundeseinheitliche Regelung erfordern. Diese Voraussetzungen sind er-
füllt, weil die landesrechtlichen Regelungen mehrfach vor deutschen und 
europäischen Gerichten gescheitert sind und die Länder sich der zwin-
gend gebotenen Neuausrichtung des Glücksspielrechts verweigern.  

5. Das BVerfG hat im Sportwettenurteil vom 28. März 2006 klarge-
stellt, dass eine Neuregelung des bislang landesrechtlich geregelten 
Glücksspielrechts auf Grundlage von Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG auch 
durch den Bund erfolgen kann. Dem steht insbesondere nicht der ord-
nungsrechtliche Aspekt der Regelungsmaterie entgegen. 

6. Die Übernahme des bewährten bundesrechtlichen Regelungskon-
zepts für Glücks- und Gewinnspiele (Sportwetten auf Pferderennen und 
gewerbliche Geld-Gewinnspiele) für bislang landesrechtlich geregelte 
Glücksspiele ist sinnvoll. Die Regelungen stellen ein hohes Maß an Ju-
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gend- und Spielerschutz sicher und entsprechen damit den Anforderun-
gen des BVerfG, des BVerwG und des EuGH an ein kohärentes und 
systematisches Regelungssystem für Glücksspiele. Gleichzeitig gewähr-
leisten sie Glücksspielanbietern einen sicheren Rechtsrahmen für ihre 
grundrechtlich und durch die unionsrechtlichen Grundfreiheiten ge-
schützte Tätigkeit. 

 




